








Vorbericht
zum 1. Nachtrags-Voranschlag 2023

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)
Entwicklung des Haushaltspotentials

Erläuterung: 

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die 
Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der
entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotential ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der 
bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotential innerhalb des Zeitraumes 
des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).
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Entwicklung des Haushaltspotentials



Entwicklung des Nettoergebnisses

Erläuterung: 

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den 
Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive 
des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.
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Entwicklung des Nettoergebnisses



Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

Erläuterung: 

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn 
des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der 
Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.
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FAG 2017



Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Erläuterung: 

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. 
Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im 
Bereich der Gemeinden spie
bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.
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Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Entwicklung des Schuldenstandes

Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, ob und in welcher Höhe der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.
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Entwicklung des Schuldenstandes



Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut oder verbraucht werden.

Blauer Balken = Rücklagenstand mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken = Rücklagenstand ohne Zahlungsmittelreserve.
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Entwicklung Rücklagen



Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen 
Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu 
berücksichtigen. 

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.
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Entwicklung der Leasingverpflichtungen 



Entwicklung der Haftungen

Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner 
nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt 
ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).
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Entwicklung der Haftungen



Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

Erläuterung: 

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die 
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt. 

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.
Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ 
Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf 
die Beitragsleistung aus.
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Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Entwicklung der NÖKAS-Umlage

Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und 
Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist 

61 Abs. 1 NÖ 
Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft 
der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden. 

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben einbehalten.
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Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Entwicklung der Sozialhilfeumlage

Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder 
durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten 
(§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die 
Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben einbehalten.
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Entwicklung der Sozialhilfeumlage













































































































































































































































































































































































Marktgemeinde Alland

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen Saldo

211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5 866 700,00

212 Erträge aus Transfers 607 700,00

213 Finanzerträge

6 474 400,00

2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)

2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag -20 700,00 

(Auflösung von Investitionszuschüssen)

2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

(Auflösung von RS  Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)

-20 700,00 

6 453 700,00

221 Personalaufwand 1 371 600,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 4 026 600,00

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 1 833 100,00

224 Finanzaufwand 88 800,00

7 320 100,00

2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand -33 900,00 

(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)

2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand -1 068 700,00 

(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)

2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

(Dotierungen von RS f. Pensionen)

2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)

-1 102 600,00 

6 217 500,00

6 453 700,00 6 217 500,00 236 200,00

Finanzwirksame Erträge

Summe Aufwendungen (SU 22)

Nicht finanzwirksame Aufwendungen

Finanzwirksame Aufwendungen

Finanzwirksames Ergebnis

Nachtragsvoranschlag 2023 Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Nachtragsvoranschlag 2023 Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Mittelaufbringung Mittelverwendung

Summe Erträge (SU 21)

Nicht finanzwirksame Erträge



Marktgemeinde Alland

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen Saldo

332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 4 800,00

(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)

1141 Vorräte ( - Veränderung)

1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)

1540 Passive Rechnungsabgrenzung

Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind

Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind 138 600,00

- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1

2301 Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)

143 400,00

36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) 436 900,00

2401 Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)

342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 4 800,00

(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)

1141 Vorräte ( + Veränderung)

1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)

1170 Aktive Rechnungsabgrenzung

Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind 243 100,00

684 800,00

Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) -242 300,00 

-242 300,00 

6 354 800,00 6 902 300,00 -547 500,00 

Jährliches Haushaltspotential -547 500,00 

kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)

-547 500,00 

Marktgemeinde Alland

Verfügbares Haushaltspotential

Nachtragsvoranschlag 2023 Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Mittelaufbringung Mittelverwendung

Jährliche wiederkehrende Einzahlungen

Jährliche wiederkehrende Auszahlungen

Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung

Jährliches Haushaltspotential



MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen Saldo

-547 500,00 

2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)

2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)

0,00

2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)

2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)

0,00

-547 500,00 0,00 -547 500,00 

- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben

+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben

-547 500,00 

Endbestand kumuliertes Haushaltspotential

Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben

 aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode

informativ tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)

Jährliche Aufwände für Rücklagen

Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)

Mittelaufbringung Mittelverwendung

informativ im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung





































































































































 
 

Dienstpostenplan (alle VB) für das Haushaltsjahr  2 0 2 3 (1. Nachtragsvoranschlag) 
 
 

Dienst-
posten- 
plan Nr. 

 
Dienst-
zweig Nr. 

 
Dienststelle 

 
FDP/ 
FG* 

 
Entlohnungs- 
gruppe (VB) 

 
LEG* 

      
APZ* 

 
AKZ* 

 
ASoZ* 

 
ASoZ, 

      KV* 

 
ASchZ* 

 
AEZ* 

 
Beschäftigungs- 

ausmaß 
1 44 Amtsleitung 10 7 -   1   - - - 1,00 

2 69 Leitung der Buchhaltung 7 5 6       - -   - - 1,00 

3 70 L.-Stv der Buchhaltung - 5 6 - -   - - - 1,00 

4 70 Leitung des Standesamts 7 5 -   2   - - - 0,50 

5 71 Kanzleikraft/Verwaltungsfachdienst
dd 

- 5   6 - 2      -   - - - 0,30 

6 71 Bauamt - 5  6 - -   - - - 1,00 

7 15 Raumpflege Gemeinde - 2 3 - -   -   - 0,75 

8 16 Schulwartin 1, Volksschule - 2 - - - - -   - 1,00 

9 16 Schulwartin 2, Volksschule/Nabe - 2  - - 2 - -   - 0,30 

10 48 Leitung VS-Nachmittagsbetreuung - 3  4 - 2 - -  - 0,90 

11 48 VS-Nachmittagsbetreuung, Fachkr. - 3  - - - - -   - 0,75 

12 12 VS-Früh- und Nachmittagsbetr. - 3 - - - - -   - 1,00 

13 12 Kindergartenhelferin 1 - 3  - - - - -   - 1,00 

14 12 Kindergartenhelferin 2 - 3  - - 2 - -   - 1,00 

15 12 Kindergartenhelferin 3 - 3  - - 2 - -   - 1,00 

16 12 Kindergartenhelferin 4  - 3  - - 2 - -   - 1,00 

17 12 Kindergartenhelferin 5 - 3  - - - - -   - 0,75 

18 12 Kindergartenhelferin 6 - 3  4 - 1 - -   - 0,75 

19 12 Kindergartenhelferin 7 - 3 - - 2 - -   - 0,75 

20 12 Kindergartenhelferin 8 - 3 - - 2 - -   - 0,625 

21 12 Kindergartenhelferin/Stützkraft 9 - 3 4 - 1 - -   - 1,00 

22 12 Kindergartenhelferin/Stützkraft 10 - 3 - - 4 - -   - 0,625 

23 15 Raumpflege Kindergarten - 2 - - -      - -   - 1,00 

             

             



             

24 2  Leitung Bauhof (Facharbeiter 1) - 5 6 - 2   - -   1,00 

25 2 L.-Stv. Bauhof (Facharbeiter 2) - 5  - - -    - -   1,00 

26 2 Bauhof (Facharbeiter 3) - 5  - - -   - -   1,00 

27 15 Wassermeister (Facharbeiter 4) - 5 6   2  -       -    0,75 

28 2 Stv. Wassermeister (Facharbeiter 5) - 5  - - 1   - -   1,00 

29 6 Leitung Kläranlage (Facharbeiter 6) - 5 6 - -   - -   1,00 

30 6 L.-Stv. Kläranlage (Facharbeiter 7) - 5  - - -   - -   1,00 
 

*) VB = Gemeindevertragsbedienstete; FDP / FG = Funktionsdienstposten / Funktionsgruppe; LEG = Leistungsentlohnungsgruppe; APZ = Anspruch auf 
Personalzulage; AKZ = Anspruch auf Kinderzulage (Anzahl); ASoZ = Anspruch auf Sonderzulage; ASoZ, KV = Anspruch auf Sonderzulage Kassenverwalter,  
ASchZ = Anspruch auf Schmutzzulage; AEZ = Anspruch auf Erschwerniszulage (Bereitschaftsdienste bestehen hier zusätzlich für Wasser, Kläranlage und Winterdienst) 
































